
 

 

 

Gemeinde Moorrege 
 
 

Beschlussvorlage 
 

Vorlage Nr.: 574/2013/MO/BV 
 
 

Fachteam: Soziale Dienste Datum: 25.11.2013 

Bearbeiter: Gudrun Jabs AZ:  

 
 

Beratungsfolge Termin Öffentlichkeitsstatus 

Finanzausschuss der Gemeinde Moorrege 02.12.2013 öffentlich 

Gemeindevertretung Moorrege 11.12.2013 öffentlich 

 

Betreuungsschule Moorrege 
 
Sachverhalt: 
 
Auf der Sitzung des Schul- und Kulturausschusses wurde u.a. über die Essenausga-
be, die Betreuungszeiten, die Räumlichkeiten, den Personalbedarf und die Elternbei-
träge in der Betreuungsschule beraten. Der Ausschuss hat an die Verwaltung den 
Auftrag erteilt, die zusätzlichen  Kosten für eine Betreuung bis 16.00 Uhr und die 
Personalkosten für eine Kraft, die das Essen austeilt und die Küche aufräumt,  zu 
ermitteln.   
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
 
Für Betreuung bis 16.00 Uhr ist bei einer Teilnahme von max. 10 Kindern  eine wei-
tere Kraft notwendig. Die zusätzlichen Personalkosten betragen hierfür pro Jahr rund 
5.000 Euro. 
 
Die zusätzlichen Kosten für zwei hauswirtschaftliche Kräfte betragen jährlich rund 
10.000 Euro. Für ein Mittagessen zahlen die Eltern derzeit 2,80 Euro. Geht man da-
von aus, dass rund 30 Kinder am Mittagessen teilnehmen, und diese Personalkosten  
als Umlage auf das Mittagessen aufgeschlagen wird, so erhöht sich dieser Betrag 
um ca. 1,66 Euro pro Mahlzeit auf 4,46  Euro. 
 
Die berufstätigen Eltern wünschen für die Betreuung ihrer Kinder in der Betreuungs-
schule  ein bedarfsgerechtes Angebot, dass Planungssicherheit gibt und deren El-
ternbeiträge nachvollziehbar und angemessen sind.   
 
Derzeit zahlen die Eltern mit einer Betreuung von 20 Stunden wöchentlich für eine 
Betreuungsstunde 0,41 Euro. Die Eltern, deren Kinder die Betreuungsschule bis 
15.00 Uhr besuchen, zahlen bis 14.00 Uhr 0,41 Euro und für die Stunde bis 15.00 
Uhr 1,87 pro Stunde. Die Elternbeiträge sind  für 11 Monate pro Jahr zu entrichten. 



 

 

Für die  Ferienbetreuung (täglich 7.30 Uhr bis 14.00 Uhr) vier Wochen pro Jahr sind 
zusätzlich 50 Euro pro Woche zu entrichten. Nehmen nicht mindestens 5 Kinder an 
der Ferienbetreuung teil, fällt diese aus. 
 
Die Finanzierung der Betreuungsschule erfolgt durch Elternbeiträge, Zuschuss des 
Landes (ca. 5.700 Euro jährlich, für max. 4 Betreuungsstunden täglich) und einer 
Restfinanzierung der Gemeinde.  
 
Von Seiten der Verwaltung wird vorgeschlagen, die Richtlinien aus dem Jahr 2010 
aufzuheben und den Elternbeitrag auf 50 Euro für eine Betreuung bis 14.00 Uhr und 
75 Euro für eine Betreuung bis 16.00 Uhr festzulegen. Mit  diesem Elternbeitrag soll-
te nicht nur die täglich Betreuungszeit, sondern auch die Betreuung vier Wochen in 
den Ferien, die zusätzlichen Personalkosten (bei Bedarf auch für die Essensausga-
be), die Betreuung bis 16.00 Uhr  und die Schilftage/schulfreien Brückentage abge-
golten werden. Der Beitrag sollte, wie auch die Kindergartenbeiträge, für 12 Monate 
erhoben werden. Ein Entwurf für eine geänderte Richtlinie ist angefügt, die Verände-
rungen wurden fett dargestellt. 
 
Mit dieser Regelung haben  berufstätige Eltern eine Planungssicherheit. Der Eltern-
beitrag ist angemessen. In den umliegenden Betreuungsschulen beträgt der Eltern-
beitrag zwischen 50 Euro und 120 Euro monatlich.   
 
 
 
Finanzierung: 
 
Im Jahr 2012 hatte die Gemeinde Einnahmen aus Elternbeiträgen in Höhe von 
28.740 Euro, in diesem Jahr wurden bereit 33.500 Euro eingenommen. Bei einer Än-
derung der Elternbeitragsregelung kann bei einem Besuch von 50 Kindern bis 14.00 
Uhr und 10 Kindern bis 16.00 Uhr pro Schuljahr mit Einnahmen von 39.000 Euro ge-
rechnet werden. Mehrausgaben ergeben sich aus den höheren Personalkosten  und 
der Betreuung bis 16.00 Uhr.     
 
 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Finanzausschuss empfiehlt, die Gemeindevertretung beschließt, 

a) eine Verlängerung der Öffnungszeiten bis 16.00 Uhr und das dafür notwendi-
ge Personal bereit zu stellen  

b) eine Erhöhung der Beiträge mit Einbeziehung der Ferienbetreuung/der Schilf-
tage/der Brückentag in die Beitragsberechnung 

c) die Ausgabe des Mittagessens soll weiterhin ehrenamtlich erfolgen, damit die 
Eltern und die Gemeinde nicht zusätzlich belastet werden. 

d) die geänderte Richtlinie laut Anlage/mit Änderungen  zum 01.01.2014/ 
01.08.2014 

 
 
 
___________________ 
   (Weinberg) 



 

 

 
 
 
Anlagen: Entwurf der geänderten Richtlinie Betreuungsschule 
                Aktuelle Richtlinie aus dem Jahr 2010  
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